
   

 

 

 ● „Gemeinde der Zukunft“ Allianz in den Alpen (2001) 
● Dorf vital (2007) ●Gütesiegel „Nachhaltige Bürgerkommune (2011) 
● Europäischer Dorferneuerungspreis für ganzheitliche, nachhaltige u. mottogerechte Dorfentwick-

lung v. herausragender Qualität (2012) ● Kerniges Dorf (2015) 

 

 

 

An 

feuerbrennen@feuerwehr-schleching.de  
 
 

Anmeldung eines Feuers unter Beaufsichtigung 
 
 
Name:       ________________________________________________________________ 
 
Ort / Bereich       ________________________________________________________________ 
 
Fl.Nr.        _______________________________________________________________ 
 
Datum:       ______________________ 
 
Uhrzeit: von      ______________________  bis      _________________________ 
 
Telefonische Erreichbarkeit:      __________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:      _______________________________________________________________ 
 
 
Art des Feuers:  

☐ Verbrennung von Laub-, Strauch-, Baumschnitt 

☐ Sonnwendfeuer (Brauchtum) 

☐ Johannisfeuer 
 
 
Bemerkung:  
 
      

 
 

 

Telefonische Anzeige  ☐ (von Gemeinde auszufüllen) 
 
Ich habe das Merkblatt gelesen und die Bestimmungen sind mir bekannt. 
 
 

Ort, Datum        Unterschrift 
 

Im Notfall immer 112 anrufen !!! 

mailto:feuerbrennen@feuerwehr-schleching.de


Merkblatt 
 

Die Gemeinde informiert die örtliche Feuerwehr (1. und 2. Kommandant)  
 

• Der Meldende muss während des gesamten Zeitraumes des Feuers seine 
Erreichbarkeit an der Feuerstelle sicherstellen.  

• Pflanzliche Abfälle wie Strauch- und Baumschnitt, Laub und Äste dürfen 
grundsätzlich nur da verbrennt werden, wo sie anfallen. 

• Allerdings ist das Verbrennen nur außerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile und nur werktags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
zulässig.  

Das Feuer muss spätestens bei Einbruch der Dunkelheit erloschen sein.  

• Bei starker Trockenheit oder Wind darf kein Feuer entzündet werden. 

• Gefahren, Nachteile oder erhebliche Belästigungen durch Rauchentwick-
lung (insbesondere durch feuchte Abfälle) sowie ein Übergreifen des 
Feuers über die Verbrennungsfläche hinaus sind zu verhindern. 

• Geeignete Löschmittel (Eimer Sand, Wasser oder Feuerlöscher) unbe-
dingt bereithalten.  

• In Naturschutzgebieten, Wasserschutzgebieten und Wildschutzgebieten 
ist das Abbrennen von Feuern grundsätzlich verboten. 

• Feste Stoffe dürfen in Feuerstätten nicht mit brennbaren Flüssigkeiten 
entzündet werden  

• Gemäß Art. 17 Abs. 1 BayWaldG ist mindestens ein Abstand von 100 Me-
ter zu einem Wald einzuhalten. 

• Feuerstätten im Freien müssen 

- von Gebäuden oder Gebäudeteilen aus brennbaren Stoffen min-
destens 5 m, 

- von leicht entzündbaren Stoffen mindestens 25 m, 

- von sonstigen brennbaren Stoffen mindestens 5 m entfernt sein.  

Art des Feuers 
Verbrennung von Laub-, Strauch-, Baumschnitt 
Sonnwendfeuer (Brauchtum) 
Johannisfeuer 


